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wenn sich dies auf Grund vorheriger sachlicher Besprechung
mit seinen Functionären als durchführbar herausstellt.

Der geeignetste neutrale Boden für solche gemeinsame
Arbeiten dürfte unstreitig der schweizerische electrotechnische

Verein bilden, der bereits auch eine Anzahl Beamte
der Telegraphen- und Telephonverwaltung zu seinen
Mitgliedern zählt; aus diesem Grunde wäre es sehr zu
begrüssen, wenn jener Verband bei Anlass der im nächsten
Herbst stattfindenden Jahresversammlung zu dieser wichtigen
Angelegenheit Stellung nehmen würde.

Zum Schlüsse der etwas lang gewordenen Erwiderung
erlauben wir uns noGh etwas näher zu präcisieren, was
eigentlich unter den Normalien für Bau und Betrieb von
Starkstromanlagen zu verstehen wäre. Wir stellen uns
darunter nicht etwa ein engherziges Regulativ vor, welches
den ausführenden Firmen keinen freien Spielraum mehr
lässt und deshalb auch nicht auf allgemeine Unterstützung
rechnen dürfte; nach unserer Ansicht könnte es sich nur
um Festsetzung bestimmter Grundsätze handeln, deren
gewissenhafte Berücksichtigung für die Betriebssicherheit der
betreffenden Installation eine Garantie bieten würde, natürlich

nicht absolut, sondern nur innerhalb der Grenzen,
welche durch den jeweiligen Stand der Technik gegeben
sind. — So wäre z. B., um wieder an den eingangs
besprochenen Fall von Gossau anzuknüpfen, bei Anlagen mit
Fernleitungen ausnahmslos eine Telephon- oder Signalverbindung

zwischen Maschinen und Verteilungsstation, vorzusehen.

Da eine Telephoneinrichtung in Notfällen nur dann
etwas nützen kann, wenn sie möglichst gut funktioniert, so
dürfte vielleicht noch speciell die Verwendung einer
Verbindung mit metallischer Hin- und Rückleitung und
abwechselnd gekreuzten Drähten zu empfehlen sein.

Betreffend den Bau von Luftleitungen wird es sich
• u. a. darum handeln, zu vereinbaren, welches für blanke

Drähte und für Luftkabel die noch zulässigen minimalen
Drahtdurchmesser sein sollen, nach welchen Gesichtspunkten
die Toleranz in der Dimensionierung von Hauptstromsicherungen

zu bemessen ist u. s. f. —, welche procentuale
Erhöhung der Spannung über die normale Betriebsspannung
hinaus die stromführenden Teile einer Anlage aushalten
müssen, um das Prädikat „praktisch ausreichend isoliert"
zu verdienen u. s. w. — Es werden sich aber viele sehr
wichtige Fragen finden, die sich weder durch Vorschriften
ex cathedra noch durch erläuternde Bemerkungen, wie tadellose

Ausführung, betriebssichere Anordnung und ähnliche
Gemeinplätze erledigen lassen. Wir erinnern nur u. a. an
folgende Probleme : Nach welchem Grundsatze ist die
Funkenstrecke bei Blitzplatten zu regulieren; soll dieselbe
proportional mit der Spannung zunehmen, oder ist der
zu fixierende Spannungsfaktor variabel ; darf bei gleichen
absoluten Spannungen die Spitzendistanz bei Wechselstrom
gleich gross sein wie bei Gleichstrom — Was versteht
man unter einer guten Erdleitung d. h. wie gross darf der
maximale zulässige Uebergangswiderstand sein; ist dieser
Widerstand für höhere Betriebsspannungen kleiner zu wählen
als für niedere?

Auf solche und viele andere Fragen, über welche eben
die Normalien Aufschluss geben müssen, wenn sie ihrem
Zwecke entsprechen wollen, ist zur Zeit noch keine bestimmte
Antwort möglich, denn wer sich nicht selbst täuschen
will, muss bekennen: „Nichts Gewisses weiss man nicht."
Nur systematisch durchgeführte experimentelle Untersuchungen

werden im stände sein, darüber Auskunft zu
verschaffen und solche Versuche zu veranlassen und zu
unterstützen, dürfte eine, des schweizer, elektrotechnischen Vereins
würdige Aufgabe sein. Ist man dann erst einmal über die
unentbehrlichen Grundlagen im klaren, so wird sich für
das Uebrige leicht eine allgemein befriedigende Lösung
finden lassen; ebenso selbstverständlich ist, dass es sodann
im Interesse der Sache liegt, die kantonalen und Ortsbehörden

der Schweiz zu bestimmen, die Normalien als
einheitliche Basis für ihre speciellen Verordnungen zu adoptieren.

Der schweizerische elektrotechnische Verein hat
übrigens, ebenfalls in der Absicht die kantonalen und privaten

Brandassekuranzanstalten und Elektricitätswerke nach und
nach zur Annahme einheitlicher Vorschriften zu veranlassen,
bereits für dieses Jahr eine Preisausschreibung eröffnet
über ein Normalregulativ für sogen. Hausinstallationen im,
Anschluss an elektrische Beleuchtungsanlagen.

Wir streben somit demselben Ziel zu, wie Herr Bächtold,
nämlich der Einführung einheitlicher elektrotechnischer
Normen für die ganze Schweiz, bloss möchten wir dieses
Ziel nicht zwangsweise durch Bundesdekrete erreichen,
sondern die Entscheidung darüber der bessern Einsicht der
interessierten Kreise anheimstellen, welche, angesichts des
durchaus gemeinnützlichen Zweckes, nach unserer
Ueberzeugung ganz gut das Richtige selbst' finden werden.

Generalversammlung des Vereins
Schweiz. Cement-, Kalk- und Gipsfabrikanten

vom 14. und 15. Juni 1894
in der eidg. Festigkeitsanstalt Zürich.

IV. (Nachtrag.)
Betreffend die beabsichtigte Einfuhr von französischen

Hochofenschlacken im Grossen in die Schweiz hat die
Versammlung nicht, wie der Berichterstatter in Bd. XXIII Nr. 26
auf Seite 172 d. Z. mitteilt, den Wunsch ausgesprochen,
der Bundesrat möchte den Import fremder Schlacke
verhindern, sondern sie gab der Hoffnung Ausdruck, der
Bundesrat möchte die Einfuhr von Hochofenschlacke mit einem
entsprechenden Zoll belegen, bezw. auf Grundlage analoger
Artikel in den bestehenden Zolltarif einreihen.

Das Schweiz. Zolldepartement hat seither, am 4. Juli,
diese Angelegenheit erledigt und schreibt an den Präsidenten

zu Händen des Vereins unter Motivierung folgendes:
„Was speciell die granulierte Schlacke betrifft, so hat

dieselbe bekanntlich eine ähnliche Behandlung erfahren wie
die Schlackenwolle, mit dem einzigen Unterschied, dass letztere

sich in Form von feinsten Capillarröhrchen, die
granulierte Schlacke dagegen in Form von Körnern präsentiert.

Da überdies der Wert beider Artikel annähernd der
gleiche ist, so rechtfertigt es sich auch, dieselben zollamtlich

gleich zu behandeln, und wir haben demzufolge die
granulierte Schlacke der Nr. 7 zu 20 Cts. per q zugewiesen.

„Bei der Tarifierung des Schlackenmehles sodann
ziehen wir in Betracht, dass Fettkalk 20 Cts. nach Nr. 346,
Schlackencement 80 Cts. nach Nr. 352 bezahlt. Letzterer
qualificiert sich als ein Gemisch von Fettkalk und Schlackenmehl

und es ist dieses letztere mit Rücksicht hierauf mit
dem zwischen 20 und 80 Cts. die Mitte bildenden Ansatz
von 50 Cts. belegt worden und- zwar nach Nr. 349, nach
Analogie von Trass, welcher bekanntlich ebenfalls durch
Verbindung mit Kalk in Cement umgewandelt werden kann.

„Durch die vorerwähnten Zollansätze von 20 und 50
Cts. per q dürfte den berechtigten Ansprüchen Ihrer
Industrie vollauf Rechnung getragen worden sein, umsomehr,
da laut dem Ergebnis der bekanntlich vor kurzem in Zürich
angestellten Druckproben der Schweiz. Portlandcement einen
um etwa ioo°/o stärkern Druck erträgt als der Schlackencement,

also schon vermöge seiner Qualität den besten
Schutz der eiiaeffaiischen Produktion bildet."

Miscellanea.

Schweizerischer Eisenbahn-Verband. Am 13. Juli bat der
schweizerische Bundesrat folgenden Beschluss gefasst:

1. Der vom schweizerischen Eisenbahn-Verband vorgeschlagenen Ver¬

längerung der Gültigkeitsdauer der Retourbillett um je einen Tag,
2. der von demselhen gewünschten Aufnahme des Grundsatzes der

Unübertragbarkeit der Billete und

3. der von demselben ferner gewünschten Einführung der Abstempelung '

der Billete bei Fahrtunterbrechungen
wird die nachgesuchte Genehmigung in der Meinung erleilt, dass die Ver-


	Generalversammlung des Vereins schweiz. Cement-, Kalk- und Gipsfabrikanten vom 14. und 15. Juni 1894 in der eidg. Festigkeitsanstalt Zürich

